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Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes „Am Stadtgraben II“ in  
Rottenburg am Neckar – Kernstadt 
 
 
 
1. Planungsanlass und Erforderlichkeit der Bebauungsplanänderung 
 
Der Bebauungsplan „Am Stadtgraben II“ liegt in der Kernstadt, südlich des Eugen-Bolz-
Platzes. Das Gelände ist bereits mit Wohn- und Geschäftshäusern, sowie dem Parkhaus 
„Römermuseum“ bebaut. 
 
Der Geltungsbereich wird begrenzt  
• im Norden durch den Fußweg vom Stadtgraben zur Sprollstraße am Parkhaus 
• im Osten durch die Sprollstraße 
• im Süden durch die Parzellen Nr. 357 und Nr. 356/3 
• im Westen durch den Stadtgraben. 
 
Anlass zur 3. Änderung des seit 20.05.1986 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes, der 
jeweils am 20.07.1989 und am 21.12.1993 geändert wurde ist die Aufstellung einer 
Vergnügungsstättenkonzeption, die für den Altstadtbereich den Ausschluss von 
Vergnügungsstätten regelt. 
Mit den erforderlichen Änderungen werden die Grundzüge des Bebauungsplanes „Am 
Stadtgraben II“ nicht berührt. 
 
 
2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Rottenburg am Neckar mit den Gemeinden Hirrlingen, Neustetten und Starzach ist das 
Plangebiet als gemischte Baufläche dargestellt. 
Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ist die 3. Bebauungsplanänderung aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
 
 
3. Bestehende Rechtsverhältnisse 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans „Am Stadtgraben II“ gelten die 
übrigen unveränderten bauplanungsrechtlichen Festsetzungen, rechtsverbindlich seit 
20.05.1986 bzw. 20.07.1989 und 21.12.1993 weiter. 
Es werden lediglich Vergnügungsstätten ausgeschlossen.  
 
 
4. Planungsziele und Planungskonzeption 
 
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Am Stadtgraben II“ werden die Regelungen der 
Rottenburger Vergnügungsstättenkonzeption übernommen, die für den Geltungsbereich 
einen Ausschluss von Vergnügungsstätten vorsieht: 
 
Folgende Nutzungen sind nicht zulässig: 
- Vergnügungsstätten der Kategorie 1 und 2 laut Vergnügungsstättenkonzeption der Stadt  
  Rottenburg am Neckar: 
 
  Kategorie 1: 
  Alle kerngebietstypischen Vergnügungsstätten, mit hohem Störpotenzial, insbesondere 
  wegen langer Öffnungszeiten und hohem Besucherverkehr. 
 



  

  Kategorie 2: 
  Vergnügungsstätten, von denen negative Auswirkungen auf die Gestaltung sowie ein  
  Trading-Down-Prozess (Niveauabsenkung eines Gebietes) zu erwarten sind. 
  Dies sind: 
  • Spielhallen 
  • Wettbüros  
  • Table Dance / Swinger Club 
  • Sportclub mit Gewinnmöglichkeiten und  
  • Bordelle. 
 
- Vergnügungsstätten im Sinne der BauNVO 1990, zum Beispiel Nachtlokale jeglicher Art,  
  Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter  
  ausgerichtet ist, Diskotheken, Spiel- und Automatenhallen und  
 
- Einrichtungen, in denen Glücksspiele im Sinne des § 284 StGB, Wetten, Sportwetten oder  
  Lotterien angeboten werden. 
 
 
Rottenburg am Neckar, den 16.05.2011 
 
 
 
Angelika Garthe 
Stadtplanungsamt 
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